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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1998

Norm

UWG §9a Abs2 Z7

Rechtssatz

Schon nach dem Wortsinn erfüllen aber in diesem Zusammenhang nur solche Tatsachenmitteilungen den Tatbestand

einer Auskunft, die als Antwort auf eine konkrete Anfrage erfolgen und die darüber hinaus für den Anfragenden einen

konkreten Informationswert besitzen.
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